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Gemeinde Leidersbach | Landkreis Miltenberg | Bayern

Hauptstraße 123
63849 Leidersbach

Öffungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 0 60 28 97 41-0
Fax 0 60 28 38 17

gemeinde@leidersbach.de
www.leidersbach.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

zum bevorstehenden Pfingstfest wünsche ich Ihnen,
auch im Namen von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung,

schöne und erholsame Feiertage.

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister

Herzliche Pfingstgrüße
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in Böden und Gewässern an. Dort schaden 
sie Pflanzen und Tieren und können auch 
das Grundwasser gefährden.
Auch nicht schön: Weichspüler. Darin ste-
cken in der Regel Schlachtabfälle. Besser 
machen es ökologische Waschmittel.
Flüssiges Waschmittel oder Waschpulver?
Flüssigwaschmittel hat eine andere Zu-
sammensetzung als Waschpulver: Es ent-
hält zum Beispiel mehr waschaktive Ten-
side. Außerdem benötigen konventionelle 
Flüssigwaschmittel Konservierungsstoffe, 
damit sich darin keine Mikroorganismen 
bilden. Deshalb belasten sie Kläranlagen 
und Gewässer stärker als Pulverwaschmit-
tel.
Wir raten daher zu Waschpulver. Dieses 
bekommst du außerdem häufig in ergiebi-
geren Mengen und in Papier verpackt an-
statt in Plastikflaschen.

Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Miltenberg mit Dienststelle 
Obernburg
Montag und Dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 09371/501-0 (Zentrale)
Telefax: 09371/501- 79270
E-Mail: info@lra-mil.de
Internet: www.landkreis-miltenberg.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte 1 EUR ermäßigt!

AUS DEM RATHAUS

Abfallwirtschaft
Die Tonnen müssen am Abfuhrtag
um 6 Uhr bereit gestellt sein.
Sollten die Mülltonnen etc. nicht abgefah-
ren werden, bitte die Angelegenheit telefo-
nisch mit der Servicestelle (Tel.: 0800-
0412412) klären.
Freitag, 29. Mai 2020
braune Mülltonne (Biotonne)
blaue Mülltonne (Papier)
Vorschau:
Samstag, 06. Juni 2020
graue Mülltonne (Restmüll)

Gemeindliche Wertstoffsammel-
stellen:
• Kork und Batterien:
OT Roßbach: Tonnen vor dem Bauhof
• Energiesparlampen:
Rathaus: Zimmer Nr. 1
• CDs: Rathaus: Foyer
• Glascontainer:
OT Leidersbach: Rot-Kreuz-Haus, MZH, 
Sportheim
OT Roßbach: Nahkauf-Markt, Pfarrheim, 
Feuerwehrhaus/Alter Schulhof
OT Ebersbach: Musikerheim, Netto-Markt
OT Volkersbrunn: Bushaltestelle
• Elektro-Kleingeräte:
OT Leidersbach: Container an der Mehr-
zweckhalle

Rente nur auf Antrag
Auch wenn das viele glauben. Rente gibt 
es nicht automatisch, sie muss beantragt 
werden. Es gibt nur zwei Ausnahmen: Er-
werbsminderungsrentner bekommen au-
tomatisch mit 65 Regelaltersrente, Bezie-

herinnen einer kleinen Witwenrente mit 45 
die große Witwenrente.
Tipp: Den Antrag auf Altersrente ca. drei 
Monate vor dem geplanten Rentenbeginn 
stellen. Weitere Auskünfte erhalten Sie im 
Rathaus, Zimmer 2 oder unter der Tel.-Nr. 
06028/9741-14.

INFOS AUS VERWALTUNG 
UND BAUHOF

Umweltspartipp der Woche
Schädliche Waschmittel
(mehr, als du denkst)
Schön, wenn die Wäsche strahlend weiß 
aus der Maschine kommt. Nicht so schön, 
wenn das Waschmittel des Vertrauens dazu 
bedenkliche Inhaltsstoffe verwendet. Lei-
der enthalten noch immer viele herkömm-
liche Waschmittel schwer abbaubare Ten-
side, Stabilisatoren, Komplexbildner, opti-
sche Aufheller, chemische Bleichmittel und 
Konservierungsstoffe.
Schau dir z.B. die Bewertungen Codecheck 
an. Können diese in Kläranlagen nicht voll-
ständig abgebaut werden, reichern sie sich 

Kleidercontainer des 
Bayerischen Roten Kreuzes 
und der Kolpingfamilie
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wer-
den zurzeit keine Altkleider-Container 
geleert, diese sind auch teilweise ver-
schlossen.
Bitte stellen Sie keine Kleidersäcke ne-
ben den Containern ab, sondern lagern 
Sie diese bei sich zuhause. Vielen Dank 
für Ihr Verständnis.
Die Gemeindeverwaltung

Ihre Landwirte danken Ihnen !

Bitte meiden Sie Wiesen
bis zum Ende der Heuernte!

AnnAhmeschluss
für das Amtsblatt Leidersbach KW 23 ist

montag, 1. Juni, 16.00 uhr

AnnAhmeschluss
für das Amtsblatt Leidersbach KW 24 ist

montag, 8. Juni, 10.00 uhr
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maßvolle Öffnung mit dem Schutz der Gesundheit und der Sta-
bilität des Gesundheitssystems in Bayern sehr gut einhergeht. 
Vor dem Hintergrund des derzeitigen Infektionsgeschehens kön-
nen daher weitere Erleichterungen bzw. Öffnungen vorgenom-
men werden:
Das Bayerische Kabinett hat beschlossen, dass 
•  ab 30. Mai 2020 Präsenzangebote der Erwachsenenbildung i. 

S d. Art. 1 BayEbFöG, der Sprach- und Integrationsförderung 
und vergleichbarer Bildungsangebote, u.a. der Bildungszentren 
ländlicher Raum oder privatwirtschaftlicher Bildungsanbieter, 
sowie der Familienbildungsstätten, der Jugendarbeit (nur zu 
Zwecken der Bildungsarbeit nach dem SGB VIII) und der außer-
schulischen Umweltbildung in Bayern geöffnet werden. Zwin-
gende Voraussetzung ist die Beachtung des erarbeiteten Hygi-
enekonzepts. 

•  ab 30. Mai 2020 der Betrieb von Reisebusunternehmen wieder 
möglich ist, soweit es sich nicht um explizite Gruppenreisen 
handelt. Es dürfen nur Individualbuchungen erfolgen. Die Be-
achtung des verbindlichen staatlichen Rahmenkonzepts für die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit touristischer Dienstleister in 
 Bayern ist dafür zwingende Voraussetzung. 

Neues Test-System in Bayern 
Künftig soll es ein neues System in Bayern geben, bei dem jeder, 
der Symptome hat, eine Garantie dafür bekommt, dass ein Test 
innerhalb von 24 Stunden erfolgt. Das Testergebnis soll dann 
auch innerhalb von 24 Stunden vorliegen. „In maximal 48 Stun-
den weiß jemand, der Symptome hat, ob er infiziert ist“, so Söder.
Ohne Symptome soll ein Test innerhalb von 48 Stunden möglich 
sein, dessen Ergebnis innerhalb von einer Woche vorliegen soll.

Bayerische Corona-Strategie
Weitere Erleichterungen und Öffnungen im Bereich der Erwach-
senenbildung, beim Betrieb von Reisebusunternehmen, bei der 
Abgabe von Speisen und Getränken durch gastronomische Be-
triebe im Freien, im Bereich des Sports, beim Theater-, Konzert-, 
und weiteren kulturellen Veranstaltungsbetrieb, für Kinos, im 
Vorlesungsbetrieb
In der Corona-Pandemie setzt Bayern weiterhin auf einen Kurs 
der Umsicht und Vorsicht. Die bislang vorgenommenen Erleich-
terungen bei den beschlossenen Maßnahmen zeigen, dass eine 
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•  ab 15. Juni 2020 die Wiederaufnahme des Theater-, Konzert-, 
und weiteren kulturellen Veranstaltungsbetriebs unter Zugrun-
delegung des entsprechenden Konzepts des Wissenschaftsmi-
nisteriums in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium 
(bis zu 50 Gäste in geschlossenen Räumen, bis zu 100 Gäste 
im Freien) möglich ist.

Hinzu kommen jedoch Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von 
Masken. 
•  ab 15. Juni 2020 die Wiederaufnahme des Kinobetriebs grund-

sätzlich möglich ist. Das Digitalministerium wird in Abstimmung 
mit dem Gesundheitsministerium ein konkretes Hygienekon-
zept erarbeiten und veröffentlichen, das sich vor allem im Hin-
blick auf die zulässige Gesamtbesucherzahl und die zu beach-
tenden Hygienevorschriften an das Konzept für Kultureinrich-
tungen anlehnt. 

•  im Sommersemester 2020 der Vorlesungsbetrieb weiterhin vor-
rangig durch Online-Lehre sicherzustellen ist. Zusätzlich zu den 
bereits bestehenden Möglichkeiten der Durchführung von Prä-
senzveranstaltungen (Praxisveranstaltungen, die besondere La-
bor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, bei Ein-
haltung eines Mindestabstandes von 1,5 m) können zusätzlich 
kleinere Seminare unter Einhaltung von Abstandsregelungen 
und Höchstteilnehmerzahlen (30 Personen) als Ergänzung zur 
Online-Lehre als Präsenzveranstaltungen stattfinden.

•  ab 2. Juni 2020 die Abgabe von Speisen und Getränken durch 
gastronomische Betriebe im Freien auf die Zeit von 6 bis 22 Uhr 
verlängert wird. 

•  ab 8. Juni 2020 weitere Erleichterungen im Bereich des Sports 
erfolgen, soweit erforderliche Abstandsregelungen und Schutz-/
Hygienekonzepte eingehalten werden:
o   Der Betrieb von Freibädern und von Außenanlagen von Bade-

anstalten (inkl. Außenbereich von Schwimmbädern, Kurein-
richtungen, Hotels usw.) kann wieder aufgenommen werden.

o  Die Einschränkung des Trainingsbetriebs auf den Begriff „In-
dividualsportarten“ in der Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (§ 9 Abs. 1 Satz 2 der 4. BayIfSMV vom 5. Mai 2020) 
entfällt ersatzlos.

o  Das Training von Rehabilitationssportgruppen und der Trai-
ningsbetrieb für National- bis einschließlich Landeskaderath-
leten sogenannter nichtolympischer Sportarten wird in Sport-
stätten wieder erlaubt.

o  Der Outdoor-Trainingsbetrieb ist in Gruppen von bis zu 20 Per-
sonen zulässig.

o  Indoorsportstätten können den Betrieb wieder aufnehmen.
o  Der Wettkampfbetrieb für kontaktlos ausführbare Sportarten 

im Freien ist wieder zulässig.
o  Tanzschulen für kontaktlosen Tanz und Paartanz mit einem 

festen Tanzpartner sowie Fitnessstudios können wieder öff-
nen. 

Pfingsten – „Geburtstag der Kirche“
An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist, der alle Gläubi-
gen weltweit erfüllt und verbindet. Dafür haben Künstler früh das 
Bild einer weißen Taube gefunden. Pfingsten gilt als der „Geburts-
tag der Kirche“ und als Beginn der weltweiten Mission. Es ist das 
dritte große Fest im Kirchenjahr, nach Weihnachten und Ostern.

Was hat die Taube mit Pfingsten zu tun?
Die Taube gilt als Symbol des Heiligen Geistes. Schon in der An-
tike stand sie für Sanftmut und Liebe – aufgrund der falschen 
Annahme, sie habe keine Gallenblase und sei daher frei von al-

lem Bitteren und Bösen. In der biblischen Geschichte von der 
Sintflut bringt eine von drei ausgesandten Tauben einen grünen 
Ölzweig zur Arche Noah zurück und signalisiert damit Rettung 
und Neuanfang.
Die eigentliche Herleitung der Taube als Symbol für den Heiligen 
Geist aber kommt aus dem Neuen Testament: Die Evangelisten 
berichten, dass sich nach der Taufe Jesu im Jordan der Himmel 
öffnete und der Geist Gottes in Gestalt einer Taube herabkam. 
Zugleich war die Stimme zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an 
dem ich Gefallen gefunden habe“, wie es im Matthäus-Evangeli-
um heißt.
In der kirchlichen Tradition steht sie für das Pfingstwunder – der 
Heilige Geist steigt hinab zu den Menschen. Dabei kommen in 
der biblischen Pfingstgeschichte überhaupt keine Tauben vor. 
Hier stehen ganz andere Bilder im Vordergrund: Es wird berich-
tet, wie die in Jerusalem versammelten Jesus-Anhänger plötz-
lich ein Brausen vom Himmel erleben, einen gewaltigen Wind, der 
das ganze Haus erfüllt. Ihre vielen Fragen sind plötzlich wie weg-
geblasen, sie verstehen auf einmal, was es mit Jesu Tod und Auf-
erstehung auf sich hat und predigen dies in fremden Sprachen, 
die sie eigentlich gar nicht beherrschen.
In der Barockzeit wurden oft zu Pfingsten lebende Tauben in den 
Kirchen freigelassen. In anderen Gotteshäusern ließ man eine 
hölzerne Taube über den Köpfen der Gläubigen durch eine Öff-
nung in der Kirchendecke herunter, das „Heilig-Geist-Loch“. Mit 
Weihrauch und Gebet empfing die Gemeinde dann das Heilig-
Geist-Symbol.

https://www.ekd.de/Was-hat-die-Taube-mit-Pfingsten-zu-tun-23845.htm
Die Darstellung einer Taube im Kanzeldeckel in der evangelischen Kirche St. Lorenz 
in Nürnberg. epd-Bild: Norbert Neetz

Hinweis zum Besuch von Gaststätten
Wir bitten um ihr Verständnis, dass aufgrund von COVID-19 besondere Hygieneregelungen für Ihren Besuch von Gaststätten gelten.
•  Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen Gästen, Servicepersonal und weiteren Personen im Lokal
•  Familien oder Mitglieder desselben Hausstandes können näher beieinander am selben Tisch sitzen. Entsprechend der seit 8. 

Mai geltenden Kontaktbeschränkungen können auch Mitglieder eines zweiten Hausstands am selben Tisch sitzen.
•  Mund-Nasen-Schutz ist vorgeschrieben für Kellner im Gastraum sowie für Gäste, wenn sie nicht am Tisch sitzen. In der Küche 

ist er nur vorgeschrieben, wenn der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann
•  Kontaktdaten von Gästen werden aufgenommen, um im Fall einer später auftretenden Infektion nachverfolgen zu können
Wer Symptome einer Atemwegserkrankung aufweist oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person mit COVID-19-Symt-
pomen hatte, darf keine Gaststätten besuchen.
Wir bitten Sie, die vorgeschriebenen Hygienevorschriften unbedingt einzuhalten, um sich selbst und andere Gäste und Besucher*innen 
zu schützen. Ihre Gastronomen danken es Ihnen.
Unterstützen wir gemeinsam unsere tolle Gastronomie – Ihre Gastronomen vor Ort freuen sich auf Ihren Besuch!

Feiertage kurz erklärt
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Bayerisches Landesamt 
für Umwelt
Beim Hausbau an den Hochwasserschutz 
denken: Eigenvorsorge ist wichtig!
Der Bau eines Eigenheims ist für viele Men-
schen die größte Investition ihres Lebens. 
Umso wichtiger ist es, die Immobilie vor 
drohenden Naturgefahren wie Hochwas-
ser zu schützen. Dies gilt es schon bei der 
Wahl des Bauplatzes zu bedenken. Grund-
stücke in der Nähe eines Gewässers sind 
begehrt – aber in der Regel auch beson-
ders von Hochwasser bedroht. Wer sich 
dennoch für ein solches Grundstück ent-
scheidet, sollte sich der Pflicht zur Eigen-
vorsorge bewusst sein.
Das Hochwasserrisiko wird oft unterschätzt. 
Dabei ist es für Anwohner eines Gewässers 
statistisch gesehen wahrscheinlicher, min-
destens einmal im Leben von einem 150- 
jährlichen Hochwasser betroffen zu sein, 
als bei einem Autounfall zu verunglücken. 
Indem Sie sich in Ihrem Auto anschnallen, 
sichern Sie sich bis zu einem gewissen 
Grad gegen das Risiko ab. Ähnlich verhält 
es sich mit den technischen Maßnahmen, 
die Ihre Kommune oder der Staat zum 
Schutz vor Hochwasser errichten: Diese 
werden auf die Pegelstände eines 100-jähr-
lichen Hochwassers ausgelegt. Sie schüt-
zen nicht vor extremeren Ereignissen, so-
dass ein Risiko bestehen bleibt. Gemäß 
Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person 
dazu verpflichtet, eigenverantwortlich Vor-
sorge für den Fall eines Hochwassers zu 
treffen (§ 5 Abs. 2 WHG).
Wie die Umfrage „Hochwasserschutz in 
Bayern“ der Initiative Hochwasser.Info.Bay-
ern gezeigt hat, sind landesweit nur 3 von 
10 Bürgern überzeugt, dass ihr Handeln 
persönliche Schäden durch Überflutungen 
reduzieren kann (siehe Grafik). Das ist eine 
fatale Fehleinschätzung, denn Bürgerinnen 
und Bürger können viel tun, um sich und 
ihre Immobilie zu schützen.
Der sicherste Schutz besteht darin, nicht 
in hochwassergefährdeten Gebieten zu 
bauen. Ob Ihr geplantes Baugrundstück in 
einem von Flusshochwasser gefährdeten 
Gebiet liegt, erfahren Sie über den Informa-
tionsdienst Überschwemmungsgefährde-
te Gebiete (www.iug.bayern.de). Entschei-
den Sie sich trotz der Risiken für ein sol-
ches Grundstück, berücksichtigen Sie be-
reits bei der Planung des Neubaus die nö-
tigen Schutzmaßnahmen. Dazu gehören 
beispielsweise die wasserdichte Ausfüh-
rung des Kellers, erhöhte Gebäudeöffnun-
gen, um oberflächlichen Wasserzutritt zu 
erschweren, oder eine Rückstausicherung. 
Da auch bauliche Maßnahmen keinen hun-
dertprozentigen Schutz bieten können, ist 
es zudem ratsam, eine Elementarschaden-
versicherung abzuschließen, um das Eigen-
heim und den Hausrat vor existenzbedro-
henden Schäden zu versichern.
Weitere Informationen zu den Themen Ei-
genvorsorge und Hochwasserschutz in 
Bayern finden Sie unter
www.hochwasserinfo.bayern.de.

Entgegen der vorherrschenden Meinung 
können Bürgerinnen und Bürger viel tun, 
um sich vor Hochwasserschäden zu schüt-
zen.

Bayerisches Staats-
ministerium des Innern, 
für Sport und Integration
Verkehrssicherheitsaktion „Bayern mobil 
– Sicher ans Ziel“; Gewinnspiel 2020 „Für 
ein faires Miteinander im Straßenverkehr“
In diesem Jahr steht als Themenschwer-
punkt das Radfahren und die Elektromobi-
lität in Bayern im Mittelpunkt des Gewinn-
spiels. Das Radfahren und die Elektromo-
bilität nehmen einen hohen Stellenwert ein 
und das Spektrum der Nutzung wird immer 
breiter. Von Jahr zu Jahr kommen neue 
Trends hinzu, die immer mehr Menschen 
als praktisch, schnell, sicher und trendig 
begeistern sollen. Allerdings bringen die 
neuen Mobilitätsformen auch neue Anfor-
derungen und Risiken für die Verkehrsteil-
nehmer mit sich.
Der Flyer soll erklären, worauf bei der Nut-
zung von Fahrrad, E-Bikes und E-Scootern 
geachtet werden muss. Denn insbesonde-
re das ungewohnte Fahrverhalten der neu-
en Fahrzeugarten kann zu Unsicherheiten 
führen. Im Gegensatz zum Auto haben die-
se Fahrzeuge weder eine Knautschzone 
noch einen Airbag. Deshalb gilt für alle Ver-
kehrsteilnehmer: Sie können durch ihr ei-
genes Verhalten im Straßenverkehr ihre Si-
cherheit und die Sicherheit der anderen 
Verkehrsteilnehmer erhöhen. Machen Sie 
mit und fahren sie unfallfrei.
Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion 
„Bayern mobil – sicher ans Ziel“ wurde auch 
für 2020 wieder eine Informationsbroschü-
re mit Gewinnspiel erarbeitet. Diese liegt 
für Sie bei der
Gemeinde Leidersbach kostenfrei aus.
Mit der Aktionsbroschüre möchten wir auf 
ein rücksichtsvolles Miteinander aller Ver-
kehrsteilnehmer im Straßenverkehr auf-
merksam machen, damit alle stets sicher, 
unfallfrei und gesund an ihr Ziel kommen.

Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau
Berufskrankheiten:
Bundestag beschließt Änderungen
Der Bundestag hat am 7. Mai Neuregelun-
gen im Berufskrankheitenrecht beschlos-
sen. Diese sehen unter anderem vor, dass 
bei den Berufskrankheiten, für die bisher 
die Aufgabe der gefährdenden Tätigkeit für 
die Anerkennung erforderlich war, diese 
Voraussetzung wegfällt.
Zu diesen Berufskrankheiten gehören 
schwere Hautkrankheiten, bestimmte ob-
struktive Atemwegserkrankungen, vibrati-
onsbedingte Durchblutungsstörungen und 
Erkrankungen der Sehnenscheiden und 
Bandscheiben.
Die neuen Regelungen treten zum 1. Janu-
ar 2021 in Kraft. Auch die weiteren Ände-
rungen des 7. Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VII) entwickeln das Berufskrankhei-
tenrecht weiter. Neben dem Wegfall der Tä-

tigkeitsaufgabe wird zukünftig die Ursa-
chenermittlung erleichtert sowie die For-
schung im Bereich der Berufskrankheiten 
gefördert. Viele der Änderungen beruhen 
auf Vorschlägen der Selbstverwaltung der 
Berufsgenossenschaften und wurden 
schließlich vom Gesetzgeber aufgegriffen. 
Die gesetzlichen Unfallversicherungsträ-
ger erhoffen sich davon, dass Daten über 
Arbeitsbelastungen noch effektiver als bis-
her gebündelt werden können und dadurch 
mehr Wissen über die Ursachen von Be-
rufskrankheiten zu erlangen ist.

Wasserschloss Mespelbrunn – seit 
dem 21.05.2020 wieder geöffnet
•  Geöffnet:  

täglich von 09:00 – 
17:00 Uhr

• Eintrittspreise:
5,50 € Erwachsene
2,50 € Schüler und 
Studenten
Schulklassen bis 25 Kinder (inkl.  
2 Betreuer) pauschal: 65 €
Gruppen über 13 Personen werden 
aufgeteilt.

Dauer der Führung ca. 40 Minuten.
Antworten rund um die aktuelle Situation
www.schloss-mespelbrunn.de

Sefra e.V.
Ab sofort können eingeschränkt 
wieder persönliche Beratungen 
stattfinden
Hierfür ist es wichtig die
Schutz- und Hygienebestimmun-
gen einzuhalten:
Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin: 06021 – 2 47 28
Um Begegnungen und Terminüberschnei-
dungen zu vermeiden:
Kommen Sie bitte pünktlich!
Bitte tragen Sie an der Ein-
gangstüre der Beratungsstel-
le Ihren Mund-Nasen-Schutz
Sie können maximal 1 Begleitperson mit-
bringen
Bitte bringen Sie evt. Schreibmaterial und 
einen Kugelschreiber mit
Sofort-Dolmetschung: Bei persönlichen 
und Telefon-Beratungen kann bei Bedarf 
eine qualifizierte Dolmetscherin zugeschal-
tet werden (11 Sprachen)
Gerne beraten wir Sie auch weiterhin tele-
fonisch, per Online-Beratung oder im Vi-
deochat.
Videokommunikation
Als Alternative für eine persönliche Bera-
tung können Sie auf Wunsch auch per Vi-
deochat mit uns in Kontakt treten.
Wie funktioniert das? Rufen Sie uns an oder 
senden Sie eine kurze Mailanfrage. Sie er-
halten Ihren individuellen Zugangscode. 
Entweder wir vereinbaren einen Termin oder 
bei Bedarf können wir nach wenigen Au-
genblicken direkt per Videoberatung mit-
einander sprechen.
06021 – 24 728
Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch von 9.00 bis 13.00 Uhr

NACHRICHTEN ANDERER STELLEN UND BEHÖRDEN
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info@sefraev.de oder sefra@t-online.de
www.sefraev.de siehe Button Online-Bera-
tung oder
https://beratung-sefraev.beranet.info/
Unser Beratungsangebot steht auch Per-
sonen des sozialen Umfeldes von Gewalt 
betroffenen Frauen offen:
•  Familienangehörige, Freund_innen, Nach-

bar_innen, Kolleg_innen, Arbeitgeber_in-
nen können sich informieren und Bera-
tung in Anspruch nehmen

•  Ehrenamtliche Unterstützer_innen kön-
nen sich mit ihren Anliegen und Fragen 
ebenfalls an uns wenden

•  Wir bieten Fachberatung für andere Fach-
kräfte und Berufsgruppen

Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie 
gesund!
Das SEFRA-Team

KAB-Bildungswerk  
Aschaffenburg
Best Case Szenario
Ab Donnerstag, den 28. Mai sind interes-
sierte Bürger eingeladen, die beste aller 
möglichen Welten in einem „Best Case Sze-
nario“ für die Zeit nach Corona zu entwi-
ckeln. Dem KAB-Bildungswerk geht es da-
rum, wichtige Erfahrungen aus der Coro-
na-Zeit für eine bessere Zukunft zu sichern. 
Das kostenfreie Open-Webinar ist immer 
Donnerstag von 18.30 bis 20.00 Uhr.
Informationen und Anmeldung unter 
www.kab-miltenberg.de

„SPRUCH DER WOCHE“

Auch wenn uns Zuversicht und Lebensfreu-
de manchmal so klein wie Zwerge vorkom-
men: Sie sind schlafende Riesen, die wir 
wecken können. Jochen Mariss

WIR GRATULIEREN

OT Volkersbrunn
Zum 80. Geburtstag am 30. Mai 2020
Herrn Bruno Bohlender, Rosenstr. 5

BEREITSCHAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für Hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
Der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich Sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
Sa. 30. Mai – So. 31. Mai 2020
Herr Stephan Enkelmann, Herr Dr. Tobias 
Wagner, Beethovenstr. 2, 63939 Wörth, 
Tel. 09372/73375
Mo. 1. Juni 2020 (Pfingsten)
Frau Gabriele  Dickel-Demirgövde, 
Schillerstr. 1, 63820 Elsenfeld,
Tel. 06022/4205

Tierärzte:
An Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Sa. 30. Mai – Mo. 1. Juni 2020 (Pfingsten)
Herr Johannes H. Koch, Seeweg 5,
63906 Erlenbach, Tel. 09372/9407871

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Sa. 30. Mai 2020
Franken-Apotheke, Odenwaldstr. 8. 
Wörth, Tel. 09372/944494
So. 31. Mai 2020
Alte Stadt-Apotheke, Römerstr. 35, 
Obernburg, Tel. 06022/8519
Mo. 1. Juni 2020
Bachgau-Apotheke, Breite Straße 47, 
63762 Großostheim, Tel. 06026/6616
Di. 2. Juni 2020
Markt-Apotheke, Fährstraße 2, 63839 
Kleinwallstadt, Tel. 06022/21225
Mi. 3. Juni 2020
Elsava-Apotheke, Erlenbacher Str. 16, 
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/9100
Do. 4. Juni 2020
Sonnen-Apotheke, Marienstr. 6,
63820 Elsenfeld, Tel. 06022/8960
Fr. 5. Juni 2020
Markt-Apotheke, Hauptstr. 71, 63933 
Mönchberg, Tel. 09374/99927 und
Sebastian-Apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großostheim-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883

KINDERGARTEN-
NACHRICHTEN

Kindergarten St. Barbara
OT Ebersbach, Ebersbacher Str. 41,
Tel. 06028/1589
FantasieReich für Kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
Kindergarten St. Laurentius
OT Roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
Kinderkrippe Hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
Evang. Kindergarten “Villa Kunterbunt“
Am Rücker Berg 1, 63839 Kleinwallstadt-
Hofstetten, Telefon: 06022.25102

Informationen zum aktuellen Stand hinsichtlich der Situation 
zum Coronavirus auf der Homepage der Gemeinde Leidersbach 

unter: www.leidersbach.de/aktuelles.

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister 
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Mario  Sommer 06092 / 8236699
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9930846
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171 / 3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Kroth Lydia  06028 / 6315
Lischke Roswitha  06028 / 6538
Burkholz Heidelinde  06028 / 120555

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Wichtige 
Telefonnummern
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SCHULNACHRICHTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, Staudenweg 31,
Tel. 06028/7431

GEMEINDEBüCHEREI

Öffnungszeiten OT Leidersbach
Dienstag vorübergehend
keine Öffnung
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags Eine Welt Kiosk geöffnet)

Liebe Leser unserer Bücherei,
Infos für unsere Öffnungszeiten:
Da sich nur zwei Benutzer gleichzeitig in 
der Bücherei aufhalten dürfen, wird darum 
gebeten, alleine zu kommen. Kinder unter 
zehn Jahren müssen von einem Erwach-
senen begleitet werden. Wer Medien aus-
leihen möchte, schreibt sich am besten zu-
hause einen Wunschzettel. Wir bitten Sie, 
entliehene Medien zurückzubringen, auch 
wenn kein neuer Lesestoff benötigt wird. 
Säumnisgebühren fallen keine an.
Auch für uns gilt: Abstand, Mundschutz, 
Hygienevorschriften beachten!
Der Ausleihtag am Dienstagvormittag ent-
fällt vorerst.
Wir freuen uns schon sehr auf Euren Be-
such!
Eurer Büchereiteam

JUGEND-NEWS

Bis auf Weiteres bleibt der Jugendtreff der 
Gemeinde Leidersbach geschlossen.

TAGESPFLEGE 
SONNENBLUMENGRUPPE

Die Tagespflege Sonnenblume fällt bis auf 
Weiteres aufgrund des Corona-Virus aus. 
Änderungen bzw. wann es wieder weitergeht 
wird im Amtsblatt veröffentlicht.

KATHOLISCHE KIRCHENNACHRICHTEN

E-Mail
pfarrei.leidersbach@bistum-wuerzburg.de

Einige Vorgaben müssen allerdings auch 
hier beachtet werden:
•  Es kann sich immer nur eine weitere Per-

son im Pfarrbüro aufhalten. Falls Sie vor 
der Türe warten müssen, halten Sie bitte 
auch dort ausreichend Abstand. Lassen 
Sie den Vorgänger zuerst austreten, be-
vor Sie eintreten. Im Flur steht ein Desin-
fektionsmittel bereit, dass Sie gerne be-
nutzen können.

•  Das Tragen einer Mund-Nasen- Abdeckung 
ist Pflicht.

sern und unseren Familien. Besonders in 
unseren Herzen will er anwesend sein.
So wünschen ich Ihnen allen in Ihren Fa-
milien den pfingstlichen Geist, der uns an-
treiben will, neue Kraft schenkt und uns – 
noch teilweise getrennt – vereint.
Ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, Kolpingstraße 14
Für dringend erforderlichen Publikumsver-
kehr gelten folgende Bürostunden:
montags und dienstags von 9:00 Uhr – 
11:30 Uhr und freitags von 14:30 – 17:00 
Uhr aber telefonisch und schriftlich zu er-
reichen. Telefon 06028/1595, Fax 994280, 

Liebe Mitchristen!
In der Liturgie zum Pfingsttag heißt es in 
der Apostelgeschichte: „Und als der Pfingst-
tag gekommen war, waren sie alle beiein-
ander an einem Ort.“ Leider ist uns dies in 
diesen Tagen nicht ganz vergönnt, alle bei-
einander zu sein. Auch in den Gottesdiens-
ten müssen wir Abstand halten und auch 
ist nur eine gewisse Anzahl von Gläubigen 
zugelassen. Eine ganz eigene Zeit, die wir 
seid 2 ½ Monate erleben. Ab dem Pfingst-
fest wollen wir wieder in unsere Kirchen 
langsam zurückkehren. Sie wieder in Be-
sitz nehmen. Jesus Christus, der Herr aber 
ist immer bei uns in unseren Straßen, Häu-


